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Nacherwerb des Mittleren Abschlusses / Realschulabschlusses für Auszubildende 
mit Hauptschulabschluss 
 
Grundlage: 
 

Gleichwertigkeitsregelung zum Erwerb des Mittleren Abschlusses (Realschulabschlusses) 
für Berufsschülerinnen und Berufsschüler gem. § 9 der VO über die Berufsschule vom 9. 
September 2002 (ABl. S. 678) zuletzt geändert durch Verordnung vom 18.06.2020 (GVBL. S. 
402) 
 
§ 9 Voraussetzungen und Gleichstellungsvermerk 
 

„Berufsschülerinnen und Berufsschüler mit Ausbildungsverhältnis erhalten einen dem mittleren 
Abschluss gleichwertigen Abschluss zuerkannt, wenn sie 
 

1. den Hauptschulabschluss oder einen gleichwertigen Bildungsstand nachweisen, 
 

2. a) entweder mindestens fünf Jahre Unterricht in einer Fremdsprache, in der Regel Englisch, 
     mit ausreichenden Leistungen abgeschlossen haben oder im Verlauf des Berufsschul- 
     besuchs abschließen oder 
 

b) an mindestens 240 Stunden Englischunterricht während ihres Berufsschulbesuchs  
    teilnehmen und diesen Wahlunterricht, der zu benoten ist, mit mindestens ausreichenden  
    Leistungen auf dem Referenzniveau B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenz- 
    rahmens für Sprachen (GER) abschließen oder 
 

c) nach Feststellung durch die Schule einen gleichwertigen Bildungsstand nachweisen, 
 

3.  einen mindestens 80 Stunden umfassenden Unterricht im Fach Deutsch/Fremdsprache mit 
mindestens ausreichenden Leistungen abschließen, 
 

4.  im Abschlusszeugnis der Berufsschule eine Gesamtnote von mindestens 3,0 erreicht wird und 
 

5.  die Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf von mindestens zweijähriger  
Ausbildungsdauer bestanden haben. 

 

In das Abschlusszeugnis der Berufsschule ist folgender Vermerk aufzunehmen: 
„Dieses Zeugnis ist dem mittleren Abschluss gleichwertig.“ 
 
 
Alle notwendigen Dokumente lagen vor und wurden geprüft. 
 
Der / die Auszubildende _____________________________ Klasse ________________ 
 
erfüllt alle o. g. Bedingungen und erhält im Abschlusszeugnis unter „Bemerkungen“ folgenden 
Zusatz „Dieses Zeugnis ist dem Mittleren Abschluss gleichwertig“ 
 
 
Gießen, ___________________ Klassenlehrkraft __________________________ 
 
 
 Schulleitung _____________________________ 


